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	Aspekt
	Hintergrund
	Geprüft und in Ordnung?

	Welche Regelungen und Zuständigkeiten gibt es im Unternehmen?
	· Beschaffen Sie sich entsprechende Regelwerke und Arbeitsanweisungen.
· Machen Sie eine erste Bestandsaufnahme insbesondere im Hinblick auf Regelungsinhalt, Vollständigkeit und Aktualität.
· Klären Sie einerseits, wer den Prozess an sich verantwortet. Das kann etwa ein Fuhrparkmanagement, die Personalabteilung oder manchmal auch das Facility Management sein. Prüfen Sie, wer die Prüfung und Dokumentation der Prüfung konkret durchführt.
	|_| Ja |_| Nein

	Ist eine entsprechende Verarbeitungstätigkeit im Verzeichnis nach Art. 30 Abs. 1 DSGVO enthalten?
	· Im Verzeichnis nach Art. 30 Abs. 1 DSGVO müssen alle Verarbeitungstätigkeiten enthalten sein, die Ihr Unternehmen verantwortet.
· Eventuell sind die Führerscheinkontrolle und Dokumentation Teil einer anderen Verarbeitungstätigkeit oder eines Verarbeitungsprozesses. Manchmal können Sie auch unter „Fuhrparkmanagement“ oder „Geschäftswagenleasing“ fündig werden.
· Machen Sie bezüglich der Angaben einen Aktualitäts- und Vollständigkeitscheck. 
	|_| Ja |_| Nein

	Auf welche Rechtsgrundlage wird die Verarbeitung „Führerscheinkontrolle“ gestützt?
	· Es sind grundsätzlich mehrere Rechtsgrundlagen denkbar. So z. B., um den (Arbeits-)Vertrag mit dem Beschäftigten durchzuführen (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. b DSGVO). Möglich ist auch, die Kontrolle auf ein überwiegendes berechtigtes Interesse (Vermeidung von versicherungs- und strafrechtlicher Haftung) zu stützen (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f DSGVO).
· Beruft man sich auf ein „überwiegendes berechtigtes Interesse“, lassen Sie sich die erforderliche Interessenabwägung zeigen. Hier müssen viele Interessen berücksichtigt sein, etwa auch, dass nur unbedingt erforderliche persönliche Informationen erfasst und verarbeitet werden.
	|_| Ja |_| Nein

	Wie wird bei den betroffenen Mitarbeitern für die nötige Transparenz gesorgt?
	· Für Betroffene muss nachvollziehbar sein, was mit ihren personenbezogenen Informationen passiert. Die nötigen Informationen ergeben sich aus Art. 13 DSGVO.
· Gibt es eine generelle Information zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten, sollten Sie prüfen, ob das Thema „Führerscheinkontrolle“ abgedeckt ist.
	|_| Ja |_| Nein

	Was wird konkret im Zusammenhang mit einer Fahrerlaubnis dokumentiert?
	· Lassen Sie sich erläutern, wie der Prozess funktioniert, und zwar von Anfang bis Ende. Spielen Sie einfach das Ganze an einem fiktiven Beispiel durch.
· Schauen Sie sich vorhandene Dokumentationen an. In der Regel reicht eine Stichprobe aus. Stellen Sie hier jedoch Defizite fest, heißt es: genauer hinschauen!
	|_| Ja |_| Nein

	Werden Kopien von Führerscheinen erstellt und abgelegt?
	· Stellen Sie hier sofort die Frage nach dem Warum. Regelmäßig dürften Kopien an sich nicht erforderlich sein. Die Vorlage eines amtlichen Führerscheins, die Prüfung relevanter Merkmale und Angaben sowie das Festhalten der Prüfung an sich reichen aus.
· Räumt man ein, dass es Kopien gibt, sollten Sie sich diese konkret anschauen. Dabei kann man Ihnen das nicht verweigern. Schließlich sind von Ihrem Kontrollauftrag alle personenbezogenen Informationen im Unternehmen erfasst.
	|_| Ja |_| Nein

	Inwieweit ist bei Kopien das Minimalprinzip umgesetzt?
	· Führerscheine können auch Sensibles enthalten (z. B. gesundheitliche Einschränkungen). Auch viele andere Informationen sind für eine Prüfung bzw. Dokumentation nicht erforderlich, etwa Foto und Unterschrift. Ihr Unternehmen muss nur prüfen, ob eine gültige Fahrerlaubnis besteht.
· Wurden Schwärzungen gemacht, halten Sie die Kopie ins Licht. Können Sie das Geschwärzte lesen, ist die Schwärzung quasi nicht existent.
	|_| Ja |_| Nein

	Kommen spezielle Softwarelösungen oder Kontrolleinrichtungen zum Einsatz?
	· Eventuell wird spezielle Software zur Durchführung und Dokumentation der Kontrollen eingesetzt. Schauen Sie hier in Sachen Datenschutz genauer hin.
· Vielleicht setzt man auch auf eine gewisse Automatisierung, etwa mit RFID-Aufklebern auf den Führerscheinen. Steht eine Kontrolle an, muss der Führerschein mit Aufkleber an ein Lesegerät gehalten werden. Bei solchen Verarbeitungen können im Hintergrund viele Daten verarbeitet werden. Lassen Sie sich die Sache konkret erklären.
· Wird spezielle Software eingesetzt, sollten Sie auch ein Augenmerk auf Art. 25 DSGVO haben. Schon bei der Konzeption der Verarbeitung waren die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Ihr Stichwort: „Datenschutz durch Technikgestaltung und Voreinstellungen“.
	|_| Ja |_| Nein

	Inwieweit liegt eine einschlägige Betriebsvereinbarung vor?
	· Gerade wenn Software eingesetzt wird, kann ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bestehen. So z. B. für technische Einrichtungen, mit denen die Beurteilung der Leistung und des Verhaltens von Arbeitnehmern möglich ist.
· Schauen Sie unbedingt in die Betriebsvereinbarung. Nicht selten finden sich dort Aspekte, die für den Datenschutz und Ihre Prüfung von Relevanz sind. Denken Sie insbesondere an Zugriffsberechtigungen.
	|_| Ja |_| Nein

	Welche Schutzmaßnahmen wurden im Hinblick auf Art. 32 DSGVO umgesetzt?
	· Bitten Sie um die Vorlage eines entsprechenden Dokuments oder Sicherheitskonzepts für die Verarbeitung.
· Prüfen Sie, inwieweit es tatsächlich eine Risikoanalyse gibt. Die ist nämlich Ausgangspunkt für die Festlegung risikoangemessener technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen.
· Machen Sie zumindest eine stichprobenhafte Prüfung, ob Sie in einem Konzept festgelegte Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt vorfinden. Nicht selten tritt so zutage, dass Maßnahmen nicht oder nicht wie vorgesehen umgesetzt werden.
	|_| Ja |_| Nein

	Inwieweit werden Dienstleister eingesetzt?
	· Vielleicht setzt man auf Services anderer Anbieter, etwa eine App-Lösung oder Webanwendung. Das entlässt Ihr Unternehmen jedoch nicht aus seiner datenschutzrechtlichen Verantwortung für die verarbeiteten personenbezogenen Daten.
· Prüfen Sie Aussagen zum Datenschutz kritisch. Nur weil ein „DSGVO-konform“ werbewirksam präsentiert wird, darf dem nicht allzu viel Bedeutung beigemessen werden.
· Regelmäßig dürfte ein Fall der Auftragsverarbeitung (Art. 28 DSGVO) vorliegen. Nehmen Sie den Vertrag genauer unter die Lupe. Prüfen Sie vor allem die vereinbarten Schutzmaßnahmen.
	|_| Ja |_| Nein

	Ist die Umsetzung der Rechte der Betroffenen sichergestellt?
	· Ihr Unternehmen muss die Betroffenenrechte (z. B. Auskunft, Löschung) für alle personenbezogenen Daten bzw. für alle Verarbeitungen umsetzen können. Das gilt auch für Verarbeitungen, die eher unscheinbar sind oder die mit Papier und Bleistift durchgeführt werden. 
· Prüfen Sie, inwieweit auch der Prozess und die Dokumentation der Kontrolle von Führerscheinen etwa bei der Suche nach relevanten Fundorten für personenbezogene Daten erfasst sind.
	|_| Ja |_| Nein

	Wann werden die Informationen zur Kontrolle eines Führerscheins gelöscht?
	· Hinterfragen Sie die vorgesehenen Löschfristen für Informationen rund um die Führerscheinkontrolle. Ist etwa eine halbjährliche Kontrolle der Führerscheine vorgesehen, fehlt es mit erneuter Durchführung einer Kontrolle am Dokumentationsinteresse bezüglich vorheriger Prüfungen.
· Haben Sie auch ein Auge auf Ablagen oder Personalakten. Unter Umständen finden sich dort nicht mehr relevante Informationen. Diese müssen nach Art. 17 Abs. 1 Buchst. a DSGVO gelöscht werden.
	|_| Ja |_| Nein

	Inwieweit sind kontrollierende Personen für wichtige Rahmenbedingungen sensibilisiert?
	· Regelungen sind eine Sache. Eine ganz andere ist, ob sie auch tatsächlich befolgt werden. Machen Sie sich bei den zuständigen Personen und deren Vorgehen bei Kontrollen ein Bild.
· Lassen Sie sich schildern, wie kontrollierende Personen für alles Wichtige sensibilisiert werden. Das ist besonders wichtig, wenn die Pflicht zur Kontrolle nicht zentralisiert ist und etwa von Vorgesetzten übernommen wird.
· Gibt es Merkblätter oder Schulungsunterlagen, sollten Sie prüfen, inwieweit Datenschutzaspekte berücksichtigt sind. 
	|_| Ja |_| Nein

	Was passiert, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen?
	· Spätestens bei einer Aktualisierungskontrolle sollte geprüft werden, ob Mitarbeiter nicht mehr im Unternehmen sind bzw. entsprechende Fahrzeuge nicht mehr nutzen dürfen. In beiden Fällen entfallen das Interesse und die Berechtigung, den Nachweis einer Fahrerlaubnis zu dokumentieren.
· Machen Sie die Probe aufs Exempel und prüfen Sie, ob Sie Informationen zu Ehemaligen finden.
	|_| Ja |_| Nein
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